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Hert Dr. Schoell

(Berufskolleg; Bildungsgänge gemäß APO-BK Anlage D)
Sicherung der Schullaufbahnen der Schülerinnen und Schüler in
Bildungsgängen des Beruflichen Gymnasiums und der Fachober-
schule, Klasse 13

Telefon 0211 5867-3471

Telefax 0211 5867-32 18

Oliver.Schoell@msb.nrw de

Vorbemerkung
Die Ruhendstellung des Unterrichts aus infektionsschutzrechtlichen
Gründen und der damit verbundene erhebliche Unterrichtausfall erfor-

dern es, im Schuljahr 2019/2020 zur Sicherung der Schullaufbahn der
Schülerinnen und Schüler besondere Regelungen insbesondere zur
Leistungsermittlung, Leistungsbewertung Lind der Vergabe des Ab-
schlusses zu treffen. Diese Verwaltungsvorschrifteri gelten für Schülerin-
nen und Schüler in Bildungsgängen, in Bildungsgängen des Beruflichen
Gymnasiums und der Fachoberschule, Klasse 13 (§ 22 Absatz 5 Num-
mer 3 und Absatz 6 Nummer 2 Schulgesetz NRW) im Schuljahr
2019/2020. Sie treffen aufgrund der Ruhendstellung des Unterrichts aus
infektionsschutzrechtlichen Gründen zur Sicherung der Schullaufbahn
der Schülerinnen und Schüler ergänzende und abweichende Bestim-
mungen zu den Verwaltungsvorschriften über die Ausbildung und Prü-
fung in den Bildungsgängen des Berufskollegs.
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1.1

Grundsätze

Bestehende Spielräume zur Organisationserleichterung und bei
der Leistungsermittlung und Leistungsbewertung (Ermessens-
und Beurteilungsspiölräume) der APO-BK sind im Rahmen der or-
ganisatorischen Möglichkeiten zur Vermeidung von Nachteilen für
die Schülerinnen und Schüler zu nutzen.

Anschriff:

Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf

Telefon 0211 5867-40

Telefax 0211 5867-3220

poststelle@msb.nrw.de

www.schulministerium.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

S-Bahnen S 8, S 11 , S 28

(Völklinger Straße)

Rheinbahn Linie 709

(Georg-Schulhoff-Platz)
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1.2

1.3

Unabhängig von der Dauer der Ruhendstellung des Unterrichts
gilt der stundenplanmäßige Unterricht im zweiten Halbjahr des
Schuljahrs 2019/2020 als erteilt. Belegungsverpflichtungen gelten
als erfüllt. Dies gilt auch für die Durchführung außerschulischer
Praktika (§ 7 Erster Teil der APO-BK). Sie gelten unabhängig von
der tatsächlichen Praktikumszeit als ordnungsgemäß abgeleistet.
Sofern die Ruhendstellung des Unterrichts zu einer Wiederholung
führt, gilt dies als gemäß § 5 Absatz 4 Satz 2 Erster Teil der APO-
BK nicht von der Schülerin oder dem Schüler zu vertretender Um-

stand, der eine Überschreitung der Regeldauer der Bildungs-
gänge um ein weiteres Jahr rechtfertigt.

Leistungsbewertung
Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin o-
der dem Schüler im Beurteilungsber?eich ,,Schriffliche Arbeiten"
und im Beurteilungsbereich ,,Sonstige Leistungen im Unterricht"
erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche werden bei
der Leistungsbewertung angemessen berücksiöhtigt (§ 48 Absatz
2 Schulgesetz NRW). Die verringerten Unterrichtszeiten sind da-
bei zugunsten der Schülerin oder des Schülers zu berücksichti-
gen.

Sofern zur sicheren Feststellung des Leistungsstandes einer
Schülerin oder eines Schülers weitere Leistungsnachweise erfor-
derlich sind, kann die Fachlehrkraft den Leistungsstand auch
durch Prüfung feststellen. Hinsichtlich der Leistungsanforderun-
gen sind die verringerten Unterrichtszeiten zugunsten der Schüle-
rin oder des Schülers zu berücksichtigen.

2.3 Den Schülerinnen und Schülern ist auf Wunsch im Rahmen der

organisatorischen Möglichkeiten Gelegenheit zu zusätzlichen
schriftlichen, mündlichen oder praktischen Leistungen mit dem
Ziel der Notenverbesserung zu geben. Die Schülerinnen und
Schüler sind entsprechend zu beraten.
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2.1

2.2
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3.1

Abschlusspriifüngen im Bpriiflichen Gymnasium in der Jahr-
gangsstufe 13

Die Grundlage für eine ordnungsgemäße Leistungsbewertung in
der Jahrgangsstufe 13.2 des Beruflichen Gymnasiums liegt an al-
len Schulen vor. Eines Rückgriffs auf die Kursabschlussnoten der
Jahrgangsstufe 13.1 bedarf es nicht. Sofern aufgrund von Zeiten
des Ruhens des Unterrichts, individuellen Quarantänemaßnah-

men oder Erkrankungen Klausuren in den ersten drei Abiturfä-

chern (Abiturvorklausuren) nicht geschrieben werden konnten,
sind diese nachzuholen. Schülerinnen und Schüler können im Ein-

zelfall durch den zemralen Abiturausschuss unter dem Vorbehalt



Seite 3 von 4

der nachträglichen Erbringung der ausstehenden Leistung und
des nachträglichen Erreichens der Zulassungsvoraussetzungen
(§ 15 Anlage D der APO-BK) zur Abiturprüfung zugelassen wer-
den. Die Schülerinnen und Schüler sind darüber aufzuklären, däss
im Fall des Nichterreichens der Zulassungsbedingungen die Prü-
fung als nicht unternommen gilt. Es gilt § 16 Anlage D der APO-
BK.

Sofern der Unterricht an der Schule auch während der Prüfung
aus Infektionsschutzgründen weiterhin ruht, sind während des ge-
samten Prüfungsablaufs geeignete Maßnahmen zum Infektions-
schutz zu ergreifen.
Im Bildungsgang ,Allgemeine Hochschulreife (Freizeitsportleite-
rin/Freizeitsportleiter) (SporUGesundheitsförderung, Biologie)'
nach Anlage D 17 der Anlage D der APO-BK kommt die Durch-
führung praktischer Sportprüfungen dann in Betracht, wenn diese
in der konkreten Situation mit den aktuellen Rahmenvorgaben ver-
einbar sind. Verwiesen wird dabei insbesondere auf Schulmail Nr.

14 mit den dortigen Vorgaben zum Infektionsschutz, zur Raum-
nutzung sowie zum Rahmen-Hygieneplan einschließlich Punkt 6
(Hygiene in Sporthallen). Die obere Schulaufsichtsbehörde kar'in
bezüglich der praktischen Prüfung nach § 14 Absatz 3 Satz 2
APO-BK Anlage D und der Prüfung zur Freizeitsportleiterin/zum
Freizeitsportleiter zusätzliche Regelungen verf(:igen, sofern dies
aus infektionsschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen
zwingend erforderlich ist. Soweit Schülerinnen und Schüler unter
BerÜcksichtigung von Zeiten des Ruhens des Unterrichts, indivi-
dueller Quarantänemaßnahmen und Erkrankung keine angemes-
sene Vorbereitung auf die praktische Prüfung naöh § 14 Absatz 3
Satz 2 APO-BK Anlage D und der Prüfung zur Freizeitsportleite-
rin/zum Freizeitsportleiter möglich war, meldet das Berufskolleg
dies unverzüglich der oberen Schulaufsichtsbehörde. Die obere
Schulaufsichtsbehörde kann bezüglich dieser Schülerinnen und
Schüler zusätzliche Regelungen für die Leistungsbewertung er-
lassen.

3.4 Versäumt ein Prüfling Teile der Prüfung aufgrund individueller
Quarantänemaßnahmen so gilt § 19 Absatz 2 und 3 Erster Teil der
APO-BK hinsichtlich der Möglichkeit zur Nachholung der? gesam-
ten Prüfung oder des noch fehlenden Teils sinngemäß.

3.5 ErheblicheZeitendesRuhensdesUnterrichtsodererheblicheUn-

terrichtsversäumnisse aufgrund individueller Quarantänemaßnah-
men sind besondere Umstände gemäß § 27 Absatz I Erster Teil
der APO-BK, bei denen eine zweite Wiederholung der Abiturprü-
fung zugelassen werden kann.

3.2

3.3
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4 Leistungföpwprhmg und Abschlussprüfungen in der Jahr-
gangsstufe 14 des Bildungsgangs Erzieherin/AHR l Erzie-
her/AHR (Anlage D 3)

Die Nummer 2 gilt entsprechend für die Leistungsbewertung während
des fachpraktischen Ausbildungsjahres (Berufspraktikum) in der Jahr-
gangsstufe 14 im Fach Didaktik und Methodik, deir fachpraktischen Aus-
bildung in der anerkannten sozialpädagogischen Einrichtung sowie de-
ren schulischen Begleitung. Die besonderen Formen der Leistungsbe-
wertung und die Regelungen zum erfolgreichen Abschluss des Berufs-
praktikums gemäß § 42 Absatz 5 Anlage D der APO-BK sind dabei zu
berücksichtigen.

5 Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife im Bildungsgang der
Fachoberschule, Klasse 13 (Anlage D 29)

Unbeachtet der Dauer der Ruhendstellung des Unterrichts wird für die
Jahrgangsstufe 13 in der zweiten Fremdsprache ein Umfang von 160
Stunden bezogen auf diesen Bildungsgang gemäß § 58 Absatz 2 Buch-
stabe b) angerechnet.

6 Zeugnisse
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die nach der APO-BK und den

Verwaltungsvorschriften zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufs-
kolleg (WzAPO-BK) vorgesehenen Zeugnisse und Bescheinigungen.
Die Zeugnisse enthalten keinen Hinweis darauf, wenn die Versetzung o-
der der Erwerb eines Abschlusses aufgrund einer Nachprüfung erfolgte.

7 Inkrifttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschriften treten mit heutigem Datum in Kraft.
Sie treten am 31 . Dezember 2020 außer Kraft.

Ich bitte Sie sicherzustellen, dass die Schulleitungen der Berufskollegs
in Ihrer Zuständigkeit baldmöglichst über die genannten Regelungen in-
formiert werden.

Iri Vei :tung

9.L,-
Richter


